
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer [Artikel 13 Absatz 2 DSGVO] 

2
 gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4; erforderlich sind in diesem Fall aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik 

sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung. 


